
IG. VII 2412 UND IG. VII 2411

Nur durch eine Abschrift Pocockes Insel'. ant. P. I p.50
n.7, die Boeckh GIG. 1682 und Le Eas Insel'. gr. ef lat. II 563
abdrucken, ist eine Inschrift aus Theben bekannt, zuletzt
von W. Dittenberger IG. VII 2412 herausgegeben:

· .QIAAN
· XPONONTHIEYX
AITOYAHlIf .... EKIO .. -A11PYTA.
'" NATPIAYA1 .... AAHNA10

5 1KO-AEIIAE
· IA1HNlIfEP
11lTIY K ... NOllf . ; NAIAT .

Dass diese traurig zerstörten Zeilen einem Beschlusse der
Athener angehören, hat schon Boeckh angedeutet; Ditten
berger llat ihm beigepflichtet, eine Herstellung aber nicht
versucht. Seine Umschrift gibt nur: ,Va. 1 &'\: 0' &v .•..,
Vs. 2 xe6vov 7:fi evx[fi ] ., Vs. 3 .... ar; 'miJ Of;p,ov, •..•
. . . . . . . . . :n:evra[v , Vs. 4 ",aoa Ta :n:]argla [:Jl:]ai. .••. .'
.Reliqua obsourissimC6' •

Doch lässt sich der Abschrift unschwer sehr viel mehr
entnehmen und folgende Herstellung versuchen, die voraus
setzt, dass AI in Z. 3 und 111 in Z. 1 die Anfänge der Zeilen
bezeichnen:

.•..... 8:n:]wr; 0' av [oJv "ai. V:n:6It11'fJßa v:n:aeX']t elr; «lv] 40
[wlmTa] xeOI'OV oij[r;] evx[aQun;lar; :Jl:al W.yoJ.0pBf!e{-] 40
a;; .oiJ o1],u[OV, TOP "ao)a :n:(!lJoaf1Idav yeaßßUosa. .ij;; ßov-] 42
[lijr; a]j1a[y]ea[1p]at (/i11JA'fJt· AtD[lv1JJ) .6013 .0 VJ11PwßU] 41

5 [:Jl:al o.ijoat lv a:Jl:Qo:n:]6/,st' (Ei}r; 08 [<11'1 :n:ol17ow tijr; 001].] 39c

[l'7r; nal n}11 (h'aYf!]a[pNv ,uee[laat tov .aßlav "al .ov s-] 41
'[ijt OtOt]:Jl:[1]aet .0 ye]vo.u[l'wo]v a[v]<t[AWßU].

Wie ersichtlich, ergeben die Ergänznngen 40 bis 42 Buch
staben, in Z. 5, wenn angenommen wird, dass der Steinmetz
die Silbe et nur einmal geschrieben habe, 39, wenn der Ab
schrift die Auslassung zur Last gelegt wird, 41.
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Die Herstellung zeigt, wie entstellt Pocockes Abschrift
die Überlieferung wiedergibt; es muss als ein glücklicher Zu
fall betrachtet werden, dass einzelne Worte kenntlich geblieben
sind nnd ihr Vorkommen in vollständigen Sätzen anderer
Urkunden den Zusammenhang wiederzugewinnen erlaubt.

Pococke hat in Theben aber auch 24 Zeilen eines grösseren
Bruchstückes abgeschrieben, Insel'. ant. p. 49 n. 5, das, wie
Boeckh ClG. 1572 erkannte, ebenfalls einem Beschlusse der
Athener, augenscheinlich sehr ansehnlichen Umfanges, ange
hört; nur die ersten sechs Zeilen gestatten eine Herstellung,
die Dittenberger IG, VII 2411 verdankt wird:

("al a1'sm8i11 10'11';]
(l7te~]av(ov~ Llwvvo]{QJV t{ö(v] 1,11 aau(t t]e[aywtowv]

[rwt :>c]aw[wt &yjiö[vt] "ai lla,'a1Jqpa[wv [%]ai 'Bl(evawt-]

[wv] :>cat Hro[le],uat[MI] toi[(;] yu[,uv]t"oi~ aywow, [o,uol-]

[w~] oe "alEv 'lo[1J,u]t[o]t(; ["a]i8,lt [ll]v[D]lol' "al 'O[lv,lt-]
5 [nt]ol(;' .]11(; o[e a1Iay]O[eeVoew](; avtw[l'] entJlEl1]'ih]["at]

[tOV' m]eai17[YoV(;].

Dittenberger hat in Z.l f. tO" otep]a1I[o11und entsprechend
in Z, Ö t["1,o[e avay]o[eevaew].; avr[ov ergänzt,; obgleich ich
nicht verkenne, dass in einer so unzuverlässigen Abschrift
der einzelne Buchstabe nicht viel Vertrauen verdient, habe
ich doch vorgezogen, an letzterer Stelle Pocockes Lesung
AYT,Q zu folgen und an ersterer 7:0V~ a1:e~]&v[av~ einzusetzen.
Leider hat Pococke in Z. 7 bis 21 nur je fünf bis dreizehn
Buchstabenabgescbrieben; nur wenige Worte werden deut
lich, die über den Inbalt nicht aufklären; zu den schon von
Boeckh und Dittenberger ausgeschriebenen, Z. 7: -Wl' nav[1:a?
(Boeckh: t]wv nav[17]Y[Veeaw), B: neeaße]v[n}],' al(le[i1aDat?
(oder 7:[nv] aleea[w'?), 10: Oe ulv o-f}/JOV, 13: :4.]D11valov (oder
vielmehr :4.]Dnva{ov[,) , 16: ~ :4.]eiov [n]ayov xa-, 17: Öt·

x]a[t]o[a]Vv1J(;(, 21: tOV~ v6[ttov" füge ich Z. 18: POY·
NYAET, doch wohl: -e?ovv[r]a" t- und Z.19: -IATIlIOY,

doch wohl: o7:(1]a'l:''7['']ov oder: 01;e]an7[Yov~, Über je zwanzig
Buchstaben bietet Pocockes Abschrift in den Zeilen 22 und 23,
doch scheint sie nicht einmal eine Vermutung über deren Sinn
zn gestatten.

Die Länge, welche die ersten sechs Zeilen des grösseren
Brttchstückes durch gesicherte Ergänzungen erhalten, ent
spricht der durch meine Herstellung für das kleinere Bruch-
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stück erwiesenen. Solches Zusammentreffen kann Zufall sein.
Doch steht der Annahme, die unter solchen Umständen nahe
liegt und Prüfung fordert, dass die beidenin Theben ge
fnndenen Bruchstücke von Beschlüssen der Athener zusammen
gehören, inhaltlich nichts entgegen; obgleich sie keine sichere
Lesung erlauben, verraten die letzten Zeilen des grösseren
Bruchstückes keine Formel, die auf die Aufzeichnung
des Beschlusses beziehen könnte; das kleinere Bruchstück,
in dem Bestimmungen über diese vorliegen, kann daher sehr
wohl den Schluss desselben darstellen. Die Anordnungen über
die Verkündigung des oder der verliehenen Kränze entsprechen
in ihrem ersten Teile, betreffend die Verkündigung bei den
Agonen der neuen Tragöden an den städtischen Dionysien und
bei den gymnischen Agonen der Panathenaien, Eleusinien
(P. Foucart, REG. XXXII 190ff.) und Ptolemaien, den An
ordnungen, die sich in Psephismen des letzten Drittels des
dritten und der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Ohr.,
sodann wieder um die Wende des zweiten und des ersten
Jahrhunderts und in dessen erstem Jahrzehnt finden (J. Kirch
ner, Sermo publicus decretornm proprius p. 62). Nicht ohne
auch auf IG. VII 2411 zu verweisen hat W. S. Ferguson,
Rlio VIII 338 ff. und Hellenistic Athens p. 368 ff., die Ge
schichte der Ptolemaien meisterlich behandelt; zugleioh mit
der Errichtung der Phyle Ptolemais eingerichtet, wurde das
Fest bis in die Mitte des zweiten Jahrhunderts gefeiert (der
Beschluss IG. 112 983 ehrt Ptolemaios Philometor, 181 bis
]46 v. Ohr.; übrigens ist Z. 13f. zu ergänzen: lva] oe 'Kal
nLOJ..61t(iio~ na(e]a'Ko(J..ovo,j01'}t IJBoopi,vat; aVTwt :n;]a,ga .(oil
oNLa.ov] 't[o]iI ('At9'1'}va{QW npat;, Wiener Studien XLIV 157ff.);
dann verschwinden die Ptolemaien aus den Urkunden, sicher
lich infolge des Vorgehens Euergetes Il gegen die Hellenen
von AlexandreÜt ; in Urkunden aus den Jahren 100/99 v. Ohr.
(IG.II2 1028) und 94/3' (IG. Ifl! 1029) erscheinen sie wieder;
nach der Katastrophe des Jahres 88 ist von ihnen keine
Rede mehr. Die in dem zweiten Teile der Anordnungen des
Besohlusses !G. VII 2411 geforderte Verkündigung des Kranzes
oder der Kränze an den Isthmieu, Pythien und Oiympien
lässt sich dagegen aus anderen Beschlüssen der Athener nicht
nachweisen und ist schon von Boeckb und Dittenberger als
ungewöhnlich bezeichnet worden. Die ähnliche Anordnung in
dem gefälschten Psephisma der Byzantier in der Kranzrede 91,
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auf die Boeckh verwies: &nom:ElA.a~ oe "al f)eaeta.; er; Ta.; 6"
Tij. (E).la(j~ navayveLw;, "!of)pta ual Nepw ual 'OAV,lIntu uetl
II{;f)u:J., :real dvauaev!;eu Tm.; 07:sljJ<JVüJ'; 8oU'ljJal lWiaL {)
6 j1f)avalwv VIjJ' apewv lehrt immerhin, dass solche Verkün
digungen auch sonst veranlasst worden sind. Jedenfalls lehrt
die Anordnung einer Verkündigung an den Isthmien, Pythien
und Qlympien (die Nemeien fehlen), dass die Athener der
Ehrung, die sie durch den Beschluss lG. VII 2411 vorsahen,
panhellenische Bedeutung beimassen ; sicherlich sind es ausser
ordentliche Verdienste gewesen, die durch den Beschluss be
lohnt werden sollten: Verdienste, wie sie sich etwa Antiochos
Epiphanes durch seinen Entschluss, den Bau des Tempels
des olympischen Zeus wieder aufzunehmen, um Athen und
die Hellenen erworben hat (Reisen in Kililden S. 108ff. zu den
durch ein neues Bruchstück Jahreshefte XVIII BeibL S. 17 fr.
vermebrtenUrkunden des Eudelllos von Seleukeia, Syl1oge3

644/6; G. N. Pappadakis ~ex. .dcA.•• VIII 247). lViit RÜck
sicht auf die verschiedenen Zeiten jener Feste (Fergusoll, Klio
VIII 740) mag Übrigens die Vermutung gestitttet sein, dass
in Z. 5:

PATH! .. :EIl" ... OTTPA .OIIPNOY,
so wenig manche der von Pococke überlieferten Buchstaben
stimmen wollen, zu lesen ist:

7:ovr; 07:]ea.rT/[yov]r; [TOVr; O]Tea.[TT/Y]OV[1'UZ<; eudorou] ;

viel weiter würde sich von der Abschrift entfernen:

TOV<; ar]earl1b'ov],; [ual .dv Ta"dal'rw,' orem:wJrtxwl'] ,
vgI. IG. IP 1011 Z. 49, 1029 Z. 32 f.

Dahingestellt bleibe, ob die Nichterwähllung der Nemeien
ihrer geringeren Bedeutung oder einem anderen Grunde zu
zuschreiben oder lediglich durch ein Versehen des Schreibers
der Vorlage oder des Steinmetzen verschuldet ist. Bestim
mungen über die Herstellung der Kränze und die Durch
führung der vorgesehenen Verkündigungen können gefolgt
sein, doch vermag ich die in den Zeilen 6 ff. kenntlichen
Worte in solchen nicht unterzubringen und kann fÜr sie über
haupt keinen angemessenen Zusammenhang gewinnen.

Die Anordnungen Über die Aufzeichnung des Beschlusses
auf einer Stele und deren Aufstellung sowie über .die Tragung
der Kosten durch den Tamias usw. entsprecllen den in Be-

Rbein. Mus. f. Pbilol. N. F, LXXVII, 12
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schlüssen aus dem Ende des dritten Jahrhunderts v. Ohr.
und aus der ersten Hälfte des zweiten üblichen (J. Kirchner,
Sermo etc. p. 38. 40). Für Z. 3 habe ich eine Ergänzung
unter der Voraussetzung gewonnen, dass in der Bezeichnung
des Ratsschreibers: ro,' nara n(]vraw:lav WW.JtpaT:la rij~ ßOVl.ijr;;,
dieselbe Wortfolge vorliege wie IG. 12 115 Z. 6, 112 463 Z. 31,
564 Z. 6, 1073 Z. 6; statt Tijr;; ßOVAijr;; kann Tav (JlJtwv kaum
in Betracht kommen, da zwar der ')'(]appaUVe; wii lnjpov in
den Beschlüssen IG. IJll 791 Z. 22, 844 Z.29, 845 Z. 20 mit
der Aufzeichnung auf einer Stele beauftragt wird, der Zusatz
nara nevrw'l3lav sich aber nicht findet. Die Formel elr;; '"Cllv
noll1otv '"Cije; 07:~J..11r;; nai .,lv· a:pa')'eaqt~'lI pee{aat TO'll mplav tWV

oteatlw'w,aw".;{. begegnet z. B. IG. Il II 792 (um 230 v. Ohr.)
Z. 14 und IP 997 (Mitte des zweiten Jahrhunderts) Z. 8 ff.
Nach tOV tap{av braucht der Steinmetz nicht etwa trov OT(!a
nWTtnrov übersehen zu haben; ebenso steht t'0'/l mpJav allein
in den Beschlüssen IG. II 2 845 Z. 22, 863 Z. 9, 908 Z. 21,
909 Z. 25, 1008 Z. 87, 1011 Z. 63, nach }i~rgänzung auch
1088 Z. 10. Entscheidend ist, dass der Beschluss IG. VII
2412 zur Tragung der Kosten .dv t'attta'll nat toV oder TOtH;

~ni tijt t5wL"l/oeL heranzieht, wie IG. II 786 (nach 229/8 v. Ohr.)
Z.35, 840 (um 217/6) Z. 30, 892 (um 188/7) Z. 18 und 926
(Anfang des zweiten Jahrhunderts) Z. 16; da diese vier Be
schlüsse 7:0Vf; enl '"CfiL ()tOL,,~aeL nennen, ist auch IG. VII 2412
der Plural zn ergänzen. In Ansehung der Formeln und,
falls IG. VII 2411 und 2412 zusammengehören, wegen der
Erwähnung der Ptolemaien, wird der Beschluss somit an das
Ende des dritten oder den Anfang des zweiten Jahrhunderts
v. Ohr. zu setzen sein; Pocockes Abdruck erlaubt keine Be
urteilung der Schrift. Sollten die beiden Bruchstücke zu
trennen so käme für das grössere der Ptolemaien wegen
ein weiterer Zeitraum in Betracht. Die Vielbeitder Feste,
an denen die in IG. VII 2411 verliehenen Ehren verkündigt
werden sollen, bereohtigt meines Erachtens nicht eine Ver
ewigung derselben auch an anderen Orten als auf der Akro
polis von Athen zu fordern und aus diesem Grunde die
Zusammengebörigkeit der heiden Bruchstücke zu bestreiten.
Diese darf somit als wahrscheinlich gelten;· es wäre in der
Tat ein seltsamer Zufall, wenn zwei Bruchstücke von Be
schlüssen der Athener, inhaltlich vereinbar, allem Anschein
nach nngefähr derselben Zeit zuzuschreiben, Zeilen derselben
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Länge aufweisend, an einem Orte ausserhalb Attikas, in Theben,
gefunden, nichts miteinander zu tun hätten. Ut"um exemplItm
dem'eti, quia eius a1'gumenttfm ad Thebanonmt ,.es spectabat,
antiquitus Thebis e1'echnn sit, quae est Boeckhii sententia,
an recentim'e demum tempore Athenis in Boeotiam tmnslatum,
diiudiea1'i nequit, bemerkt Dittenherger zu IG. VII 2411.
Jedenfalls weist nichts in beiden Bruchstücken auf Theben
hin, und mit der Verschleppuug von Steinen haben wir immer
zu rechnen. Der Gegenstand des Beschlusses bleibt vorläufig
freilich leider ein Rätsel. '

Wien. Adolf Wilhelm.
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